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1. Teil

1. Teil: Das Internationale Privatrecht, Allgemeiner Teil

1. Abschnitt: Einführung

1Das IPR ist der Teil einer nationalen Rechtsordnung, der bestimmt, welches Recht auf ei-
nen Sachverhalt anwendbar ist, der eine Verbindung zu den Rechtsordnungen mehre-
rer Staaten aufweist (vgl. die Definition des Art. 3 EGBGB). 

Das IPR entscheidet damit über die Kollision verschiedener zur Anwendung berufener
Rechtsordnungen, daher auch der Name Kollisionsrecht.

Anders als es der Begriff „Internationales“ Privatrecht vermuten lässt, ist das IPR kein in-
ternational einheitliches Recht („Krebsschaden des IPR“, so Kegel).

Der Begriff ist doppelt irreführend: Zum einen wendet jeder Staat die Normen seines
eigenen nationalen gültigen Rechts an. Jeder Staat verfügt somit über eigene Regeln
des IPR. Zum anderen ist das IPR kein Privatrecht im Sinne von Sachnormen. Aufgabe
des IPR ist es nicht, den Sachverhalt selbst zu entscheiden. Das IPR beeinflusst die Sach-
entscheidung nur mittelbar, indem es diejenige Rechtsordnung bestimmt, nach der die
Sachfrage beurteilt werden soll.

Das IPR ist nur auf private Rechtsverhältnisse anwendbar. Im öffentlichen Recht gilt der
Territorialitätsgrundsatz, d.h., der deutsche Staat wendet nur deutsches Sachrecht an.

A. Fragestellung und Aufgabe des IPR

2Ausgehend vom Prinzip der Gleichwertigkeit aller Rechtsordnungen fragt das IPR danach,
welche (Privat-)Rechtsordnung auf einen Sachverhalt, der eine Verbindung zum Recht
eines ausländischen Staates aufweist, anwendbar ist.

Nach Friedrich Karl von Savigny (1779–1861) ist das Ziel des IPR, „daß bei jedem Recht-
verhältniß dasjenige Rechtsgebiet aufgesucht werde, welchem dieses Rechtsverhältniß
seiner eigenthümlichen Natur angehört oder unterworfen ist“.

n Aus der Vielzahl der geltenden Rechtsordnungen ist diejenige anzuwenden, zu der
der Sachverhalt die engste Verbindung hat.

n Ausgehend von diesem „Prinzip der engsten Verbindung“ geht der Blick vom Sachver-
halt zu der anwendbaren Norm und nicht umgekehrt von der Norm zum Sachverhalt
(so die alte Statutenlehre). Dabei ist von der grundsätzlichen Gleichwertigkeit von in-
ländischem und ausländischem Recht auszugehen.

n Kerngedanke: Inländisches Recht ist in der Regel auf inländische Sachverhalte zuge-
schnitten; auf Fälle mit überwiegender Auslandsbeziehung wird besser ausländi-
sches Recht angewandt.

n Aufgabe des IPR ist es nicht, das materiell beste, sondern das räumlich beste Recht zu
bestimmen. „Die internationalprivatrechtliche Gerechtigkeit geht vor der materiell-
privatrechtlichen“ (Kegel). Das IPR ist daher im Grundsatz ergebnisblind.
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B. Interessen des IPR

3 Das IPR verfolgt verschiedene Interessen:1

n Internationaler Entscheidungseinklang: Gemeint ist der Idealzustand, in dem
eine bestimmte Rechtsfrage in allen Rechtsordnungen nach den gleichen kollisions-
rechtlichen Grundsätzen und damit im Ergebnis nach dem gleichen materiellen
Recht entschieden wird. Die Gefahr des sog. forum shopping2 soll dadurch umgan-
gen werden.

n Interner Entscheidungseinklang: Hiermit ist die gleiche Behandlung kollisions-
rechtlicher Fragen innerhalb derselben Rechtsordnung gemeint.

n Interessen der beteiligten Parteien: Die Parteien haben ein Interesse daran, nach
dem Recht beurteilt zu werden, zu dem sie selbst die „engste Verbindung“ aufwei-
sen. So entscheidet beispielsweise das Recht der Staatsangehörigkeit (Heimatrecht)
im Personen- (Rechts- und Geschäftsfähigkeit, Name), Familien- und Erbrecht; die
Parteien haben z.B. im internationalen Schuldvertragsrecht die Möglichkeit einer
Rechtswahl.

n Verkehrsinteressen: Sicherheit des Rechtsverkehrs (Form: Art. 11 Rom I-VO, Art. 11
EGBGB, Sachen: lex rei sitae; unerlaubte Handlung: Tatortrecht, Art. 4 Abs. 1 Rom II-
VO).

n Staatsinteressen: Staatliche Interessen sind nur ausnahmsweise zu berücksichti-
gen. In Betracht kommen hier der ordre public, deutsche zwingende Normen (sog.
Eingriffsnormen, Sonderanknüpfungen), Art. 3 Abs. 3, 9 Rom I-VO; aber u.U. auch aus-
ländische zwingende Normen (str.).

Die genannten Interessen lassen sich nicht alle vollständig verwirklichen, da sie sich
häufig widersprechen (z.B. interner und internationaler Entscheidungseinklang).3

C. Geschichtliche Entwicklung

4 Zu Stammeszeiten bestand die Rechtsgemeinschaft nur aus Mitgliedern des eigenen
Stammes. Das Recht außerhalb war für den jeweiligen Stamm unerheblich. Eine Konkur-
renz zwischen verschiedenen Privatrechtsordnungen konnte so noch nicht bestehen.

Ähnlich war es im antiken Rom. Hier wurde nur zwischen dem ius civile als bindendem
Recht für die Rechtsbeziehungen römischer (Voll-)Bürger und dem ius gentium als dem
übrigen Privatrecht unterschieden.4

Erst als im 12. bis 14. Jahrhundert n. Chr. in den oberitalienischen Städten reger Handel
begann, wurden die Differenzen der verschiedenen Rechte erheblich. Nach der Wieder-
entdeckung des oströmischen Codex iuris civilis entstanden Schulen für Glossatoren

1 Vgl. hierzu MünchKomm/Sonnenberger Einl. IPR, Rdnr. 97 ff., 105 ff.; von Hoffmann/Thorn § 1 Rdnr. 12 ff.
2 Vgl. Teil 2, Internationales Zivilverfahrensrecht, Rdnr. 151.
3 Vgl. hierzu Fall 9: Hinkende Ehe – Teil 2, Rdnr. 64 ff.
4 Von Bar/Mankowski § 2 Rdnr. 30 f.; dazu H.J.Wolff, Das Problem der Konkurrenz von Rechtsordnungen in der Antike,

1979.
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und Kommentatoren (insbes. Bartolus). Von den Postglossatoren wurde die Statuten-
theorie entwickelt: Die statuta personalia, d.h. die personenbezogenen Regeln, richte-
ten sich nach dem Recht des Wohnsitzes der Person, die statuta realia, die sachbezoge-
nen Regeln, nach der lex rei sitae, dem Belegenheitsort. Das Verfahrensrecht unterlag
der lex fori, dem Ort des Gerichtsstands. Die statuta mixta bestimmten das Recht des Vor-
nahmeorts bei Rechtshandlungen oder deliktischen Verhaltensweisen als anwendbar.5

Die Kollision verschiedener Rechte wurde damals also durch die Auslegung des materi-
ellen Rechts im Einzelfall aufgelöst. Diese Vorgehensweise verfeinerten Dumoulin
(1500–1560) und d’Argentré (1519–1590).6

In den Niederlanden (Ulricus Huber) und anderen Gebieten, die kein römisches Recht als
gemeinsame rechtliche Grundlage hatten, galt grds. das Territorialitätsprinzip. Auslän-
disches Recht, einschließlich des Völkerrechts, wurde in wechselseitigem Entgegen-
kommen in den einzelnen Ländern angewandt (naturrechtlicher comitas-Gedanke).7

Zu einer Trennung des Kollisionsrechts vom materiell anzuwendenden Recht kam es
erst zu Zeiten Friedrich Carl v. Savignys (1779–1861). Man spricht von der kopernikani-
schen Wende des IPR. Auf ein Rechtsverhältnis sollte nunmehr das Recht der Rechts-
ordnung angewandt werden, mit der es am engsten verbunden war (Savigny, Sys-
tem des heutigen römischen Rechts, Band 8, S. 24–28). Damit verbunden war die Gleich-
wertigkeit aller in- und ausländischen Personen und Rechtsordnungen.  Von Gierke ging
hierbei nach dem Schwerpunkt des Rechtsverhältnisses vor. Von Bar sah, im Ergebnis
ähnlich, die Natur der Sache als entscheidend an.8 

n Der Blick ging daher vom Sachverhalt zu der anwendbaren Norm und nicht umge-
kehrt von der Norm zum Sachverhalt (so die alte Statutenlehre).

n Lösung des Kollisionsrechts vom materiellen Recht; selbstständige Wertung.

n Überstaatlichkeit des IPR; römisches Recht als gemeinsame Wurzel gleichberechtig-
ter Rechtsordnungen.

n Entwicklung von allseitigen Kollisionsnormen.

1804 nahm Napoleon Teile des so entstandenen Kollisionsrechts römischen Ursprungs
in den auf die Verwirklichung von Freiheit und Gleichheit gerichteten französischen
Code Civil auf. Weitere bedeutende Vorreiter des IPR in Frankreich sind Pillet, Niboyet,
Batiffol und Lagarde.

1834 taucht das erste Mal der Begriff des „private international law“ im Werk „Commen-
taries on the Conflicts of Law“ bei dem Rechtswissenschaftler und Richter am Surpreme
Court Joseph Story (1779–1845), USA, auf. Diese Bezeichnung als „Internationales Pri-
vatrecht“ wurde von dem deutschen Anwalt Wilhelm Schaeffner 1841 in sein Buch „Ent-
wicklungen des Internationalen Privatrechts“ aufgenommen. Im Fall Robinson v. Blaud
stellt auch Lord Mansfield in England erste Bezüge zum IPR her. In Italien entwickelte

5 Kropholler, IPR, § 2 II.
6 Kegel/Schurig § 3 IV; Gamillscheg, Der Einfluss Dumoulins auf die Entwicklung des Kollisionsrechts, 1955, S. 110 f.
7 So z.B. bei Huber (Gutzwiller, Geschichte, S. 157 f.).
8 Kegel/Schurig § 3 IX.
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Mancini das IPR, insbesondere das Staatsangehörigkeitsprinzip und den ordre public,
weiter (Mancini, Diritto internazionale, Prelezioni, Neapel 1873, S. 5–64). Seine Gedan-
ken wirkten sich auch auf das Recht in Spanien, Österreich, Deutschland und vielen in-
ternationalen Abkommen aus.9

D. Kodifikationen in Deutschland

5 Die erste Kodifikation eines IPRs in Deutschland entstand 1896. Die Art. 7–31 EGBGB be-
stimmten vorrangig, wann deutsches Recht zur Anwendung kommen sollte.

1986 wurde das Kollisionsrecht grundlegend reformiert (Art. 3–38 EGBGB). Der Grund
hierfür war der sog. Spanier-Beschluss des Bundesverfassungsgerichts.10 In diesem er-
klärte das Bundesverfassungsgericht die Grundrechte auch im IPR ausdrücklich für an-
wendbar. Daraufhin wurden einige alte Bestimmungen als gleichheitswidrig verworfen
und neue Ausweichklauseln geschaffen.11

Erst seit 1999 ist das IPR der außervertraglichen Schuldverhältnisse und der Sachen in
den Art. 38–46 EGBGB kodifiziert. Lücken bestehen nur noch im Recht der Stellvertre-
tung und dem Recht der juristischen Personen.

Vorrangig in Deutschland zu beachten sind die Kollisionsnormen des europäischen
Gemeinschaftsrechts. Für die kollisionsrechtliche Bewertung außervertragliche Schuld-
verhältnisse ist am 11.01.2009 die sog. Rom II-VO in Kraft getreten. Im Bereich der ver-
traglichen Schuldverhältnisse gilt seit dem 17.12.2009 die sog. Rom I-VO. Im Unterhalts-
recht gilt seit dem 18.06.2011 das HUntProt. Für die Ermittlung des auf die Eheschei-
dung und Trennung ohne Auflösung des Ehebandes anzuwendenden Rechts gilt seit
dem 21.06.2012 die Rom III-VO. Im Erbrecht ist bereits die ErbRVO in Kraft getreten; sie
gilt in ihren wesentlichen Teilen aber erst ab dem 17.08.2015. Auch zum Ehegüterrecht
(KOM (2011) 126) sowie zum Güterrecht der eingetragenen Partnerschaft (KOM (2011)
127) hat die Europäische Kommission mittlerweile Verordnungsvorschläge unterbrei-
tet, um auch in diesen Bereichen das Kollisionsrecht europaweit zu vereinheitlichen. Da-
mit wird eine fast flächendeckende Regelung des IPR durch das Gemeinschaftsrecht be-
wirkt.

Eine wichtige Zukunftsaufgabe im Bereich des IPR ist die Herstellung eines breiteren in-
ternationalen Entscheidungseinklangs, insbesondere im Handelsrecht (zur lex mercato-
ria vgl. Rdnr. 235). Wegbereiter hierfür kann die Haager Konferenz für IPR in Den Haag
in den Niederlanden sein. 

2. Abschnitt: Struktur der Kollisionsnormen

6 Jeder Sachverhalt ist unter bestimmte Kollisionsnormen zu subsumieren (zu qualifizie-
ren). Die passende Kollisionsnorm führt zu dem anzuwendenden materiellen Recht.
Auch eine Kollisionsnorm besteht wie eine Sachnorm aus Tatbestand und Rechtsfolge.

9 Kegel/Schurig § 3 XI.
10 BVerfGE 31, 58.
11 Kegel/Schurig § 4 I.
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A. Tatbestand

7Der Tatbestand der Kollisionsnorm setzt sich aus einem Anknüpfungsgegenstand und
einem Anknüpfungspunkt zusammen.

I. Anknüpfungsgegenstand

8Der Anknüpfungsgegenstand umschreibt einen Systembegriff des Privatrechtssys-
tems (z.B. Vertrag, Ehe, Kindschaft, Rechtsnachfolge von Todes wegen) und damit dieje-
nige Materie, für welche die einschlägigen Sachnormen des anzuwendenden Rechts
festgestellt werden sollen.12

II. Anknüpfungspunkt (-moment, -subjekt, -zeitpunkt)

9Der Anknüpfungspunkt wird auch als Anknüpfungsmoment, Anknüpfungssubjekt oder
Anknüpfungszeitpunkt bezeichnet und führt zu der (räumlich besten) Rechtsordnung,
die den Bereich des Tatbestands regeln soll.

Verschiedene Anknüpfungspunkte können alternativ, kumulativ (teilweise distribu-
tiv) oder subsidiär berufen sein.

Bei der alternativen Anknüpfung wird durch den Anknüpfungspunkt auf mehrere Rechtsordnungen
verwiesen. Der Rechtsanwender hat die Möglichkeit, zwischen diesen auszuwählen. Hierdurch wird das
Günstigkeitsprinzip verwirklicht (so z.B. Art. 11 Abs. 1 Rom I-VO (Ortsform oder Geschäftsform), Art. 40
Abs. 1 EGBGB (Handlungsort oder Erfolgsort)).

Durch die kumulative Anknüpfung werden mehrere Rechtsordnungen für eine Rechtsfrage nebenei-
nander berufen. Oftmals wird neben einer zweiten Rechtsordnung zusätzlich an deutsches Recht ange-
knüpft. Die Inländer sollen hierdurch jedoch nicht begünstigt werden. Vielmehr können so rechtsver-
gleichend ungewöhnliche Ansprüche des ausländischen Rechts abgewehrt werden. Es gilt demnach
der Grundsatz der Berücksichtigung des schwächeren Rechts. 

Von der kumulativen Anknüpfung zu unterscheiden ist die distributive (auch „gekoppelte“) Anknüp-
fung. Hier werden mehrere Rechtsordnungen nicht kumulativ zu der gleichen Rechtsfrage, sondern ge-
trennt zu verschiedenen Rechtsfragen berufen (z.B. Art. 13 Abs. 1 EGBGB, vgl. den Wortlaut: „Die Vor-
aussetzungen der Eheschließung unterliegen für jeden Verlobten dem Recht des Staates, dem er an-
gehört.“).

Die subsidiäre Anknüpfung wird erst berücksichtigt, wenn eine vorrangige Anknüpfung zu keinem Er-
gebnis führt (ein Beispiel hierfür ist die sog. „Kegelsche Leiter“ in Art. 14 EGBGB).

1. Regelfall

10Im Regelfall findet sich der Anknüpfungspunkt im Tatbestand der Kollisionsnorm. Er
führt eindeutig zur berufenen Rechtsordnung (lex causae).

a) Staatsangehörigkeit

11Die Staatsangehörigkeit ist im deutschen IPR ein häufiger Anknüpfungspunkt.13 Sie ver-
weist auf das Heimatrecht einer Person und bildet das sog. Personalstatut.

12 Dörner StAZ 1988, 345, 347.
13 Vgl. hierzu Basedow, IPRax 2011, 109 ff.
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Die engste Verbindung zum Heimatrecht besteht nach dem Willen des deutschen Ge-
setzgebers vor allem in den Bereichen, die die persönlichen Rechtsverhältnisse re-
geln, wie z.B. die Rechts- und Geschäftsfähigkeit einer natürlichen Person, Art. 7 EGBGB
sowie (bis zur Geltung der ErbRVO am 17.08.2015) deren gesetzliche Erbfolge, Art. 25
EGBGB. Auch im Ehe- (vgl. Art. 13–15 EGBGB) und Kindschaftsrecht (vgl. Art. 19–23
EGBGB) wird häufig an die Staatsangehörigkeit einer Person angeknüpft.

Argumente für dieses Staatsangehörigkeitsprinzip sind:14

n der Ausdruck der Verbundenheit mit dem zugehörigen Staat,

n die Kontinuitätsinteressen bei einem Aufenthaltswechsel, 

n die Ausdehnung der Staatsherrschaft, insbesondere in einem Auswanderungsland,

n die geringeren Manipulationsmöglichkeiten,

n die leichte Feststellbarkeit,

n die Förderung des internationalen Entscheidungseinklangs, weil insbesondere die Heimatstaaten
der in Deutschland lebenden Ausländergruppen auch dem Staatsangehörigkeitsprinzip folgen.

Zunehmend ist eine Abkehr vom Staatsangehörigkeitsprinzip festzustellen. So stellt z.B. die am 16.08.
2012 in Kraft getretene und ab dem 17.08.2015 in vollem Umfang geltende ErbRVO primär nicht auf die
Staatsangehörigkeit, sondern auf den gewöhnlichen Aufenthalt des Erblassers ab. Der Erblasser hat
nach der ErbRVO aber die Möglichkeit, für die Erbfolge das Personalstatut wählen zu können.

b) Wohnsitz (domicile)

12 Insbesondere in Staatsverträgen (z.B. Haager Testamentsübereinkommen) und in den
auf ihnen beruhenden Kollisionsnormen (Art. 26 Abs. 1 Nr. 3 EGBGB, einziger Fall im
EGBGB!) wird an den Wohnsitz angeknüpft.

Die angloamerikanischen Staaten knüpfen vorrangig an den Wohnsitz an, um zur anzuwendenden
Rechtsordnung zu gelangen. Im Einzelnen wird unterschieden zwischen dem „domicile of origin“,
dem Geburtsort, und dem „domicile of choice“, einem anderen frei gewählten Wohnsitz. In den USA
als typischem Einwanderungsland sind die Anforderungen zur Begründung eines „domicile of choice“
gering.15 Im englischen Recht dagegen, begründet aus der kolonialistischen Struktur, muss der einen
neuen Wohnsitz Begründende den festen Willen haben, an diesem neuen Ort auf unbestimmte Zeit
bleiben zu wollen (animus manendi).

c) Gewöhnlicher Aufenthalt (residence)

13 Weiterer wichtiger Anknüpfungspunkt ist der (gewöhnliche) Aufenthalt einer Person.
Insbesondere in Staatsverträgen aber auch im Internationalen Zivilverfahrensrecht (IZVR,
vgl. die EheGVO) wird häufig an den gewöhnlichen Aufenthalt einer Person angeknüpft. 

14 Ferid § 1 Rdnr. 1–18 f.; von Hoffmann/Thorn § 5 Rdnr. 5–18.
15 Von Hoffmann/Thorn § 5 Rdnr. 65 f.

Ein Aufenthalt ist der gewöhnliche, wenn der Betreffende

n objektiv an ihm seinen Lebensmittelpunkt hat und

n an ihm sozial integriert ist oder dies zumindest anstrebt sowie

n subjektiv der Wille besteht, an diesem Aufenthaltsort länger zu bleiben.
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Argumente für das Aufenthaltsprinzip, also die Anknüpfung persönlicher Rechtsverhältnisse an den
Aufenthalt der Person, wie im englischen und amerikanischen Recht, sind:

n die moderne Rechtsauffassung, dass das Recht als ein Teil der sozialen Umwelt zu sehen ist,

n die so leichter mögliche Integration von Ausländern im Inland, insbes. in Einwanderungsländern,

n die häufigere Anwendung der lex fori.

Die Rechtmäßigkeit des Aufenthalts ist nicht erheblich. In der Regel, so die Begründung
zum EGBGB, wird ein gewöhnlicher Aufenthalt nach sechsmonatiger Anwesenheit ver-
mutet, was jedoch widerlegt werden kann.16

So wird z.B. durch einen längeren Gefängnisaufenthalt kein gewöhnlicher Aufenthalt begründet, weil
keine willensmäßige Begründung erfolgen kann. Auch ein Austauschjahr während der Schulzeit oder
des Studiums oder ein langer Urlaub begründen bei dem Wunsch der späteren Rückkehr nicht automa-
tisch einen neuen gewöhnlichen Aufenthalt.

Bedeutung hat der gewöhnliche Aufenthalt vor allem im

n Schuldvertragsrecht, Art. 4 Abs. 1 Rom I-VO,

n Verbraucherschutz, Art. 6 Abs. 1 Rom I-VO,

n Kindesentführungsrecht („legal kidnapping“, vgl. das HKÜ),

n im Ehe- und Kindschaftsrecht und

n künftig, ab dem 17.08.2015, grundsätzlich auch im Erbrecht, Art. 21 ErbRVO.

Minderjährige haben einen eigenen gewöhnlichen Aufenthalt, der nicht von den Eltern
abgeleitet wird. Jedoch ist bzgl. des Aufenthaltswillens i.d.R. auf den gesetzlichen Ver-
treter abzustellen (z.B. im Rahmen des Art. 5 Abs. 3 EGBGB).

d) Handlungsort

14Die Anknüpfung an den Handlungsort ist in mehreren Erscheinungsformen denkbar. So
wird bei Formfragen an den Vornahmeort (locus regit formam actus) des Geschäfts (vgl.
Art. 11 Rom I-VO, Art. 11 Abs. 1 EGBGB) angeknüpft. Bei der Vollmacht ist i.d.R. der Ge-
brauchsort entscheidend.

e) Erfolgsort

15Bei unerlaubten Handlungen wird im Rahmen des Art. 4 Abs. 1 Rom II-VO auf das Recht
des Staates verwiesen, in dem der Erfolgsort liegt, also das schadensbegründende Er-
eignis eingetreten ist.

f) Belegenheitsort

16Der Belegenheitsort (lex rei sitae) ist entscheidend bei beweglichen und unbeweglichen
Sachen und daher die grundsätzliche Anknüpfung im Sachenrecht, vgl. Art. 43 EGBGB.

16 Von Hoffmann/Thorn § 5 Rdnr. 72 f.; Baetge IPRax 2001, 573.
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g) Gerichtsort

17 Ist der Gerichtsort Anknüpfungspunkt, so wird stets auf die lex fori, also das Recht des
Gerichtsstandortes, verwiesen. 

h) Parteiwille

18 Teilweise legt das Gesetz den Parteiwillen (vgl. Art. 14 Abs. 3, Art. 15 Abs. 2, Art. 27,
Art. 42 EGBGB) als Anknüpfungspunkt fest. Die Wahl des anzuwendenden Rechts ist
dann den Parteien überlassen.

2. Mehrstaater
Wenn jemand nicht nur eine, sondern mehrere Staatsangehörigkeiten besitzt, sind nach
der Kollisionsnorm bei einer Anknüpfung an das Personalstatut auch mehrere Rechts-
ordnungen berufen. Hingegen geht die Verweisung bei Staatenlosigkeit einer Person
ins Leere. Für diese Fälle wurde Art. 5 EGBGB geschaffen. 

Art. 5 EGBGB gehört zu den unselbstständigen Kollisionsnormen. Diese Vorschrift ist als
eine Hilfsnorm in andere selbstständige Normen anstelle der Staatsangehörigkeit hin-
einzulesen.

a) Art. 5 Abs. 1 S. 1 EGBGB (Grundregel)

19 Wird bei einem Mehrstaater an das Heimatrecht angeknüpft, soll bevorzugt das Recht
des Heimatstaats Anwendung finden, mit dem die engste Verbundenheit besteht. In-
diz hierfür kann der gewöhnliche Aufenthalt des Mehrstaaters sein. Die so beachtete
Staatsangehörigkeit nennt man auch effektive Staatsangehörigkeit.

Bei Flüchtlingen und Asylbewerbern wird gemäß Art. 12 der Genfer Flüchtlingskommission (unter-
zeichnet 1951) die Anknüpfung an die Staatsangehörigkeit durch den Wohnsitz ersetzt.

b) Art. 5 Abs. 1 S. 2 EGBGB (Mehrstaater auch Deutscher)

20 Ist der Mehrstaater auch Deutscher, so verweist die Kollisionsnorm gemäß Art. 5 Abs. 1
S. 2 EGBGB stets auf deutsches Recht. Die deutsche Staatsangehörigkeit ist bei einem
Mehrstaater kraft Gesetzes die effektive. Diese Regelung ist rechtspolitisch umstritten,
da sie systemwidrig die Anwendung der deutschen Privatrechtsordnung bevorzugt.17

Die Exklusivnorm fördert hinkende Rechtsverhältnisse, begünstigt ein forum shopping
und führt zu mehr internationaler Disharmonie. Art. 5 Abs. 1 S. 2 EGBGB gilt deshalb nur
für Verweisungen aufgrund des autonomen deutschen IPR. Bei Staatsverträgen oder im
Internationalen Zivilverfahrensrecht gelten die allgemeinen Regeln.

c) Art. 5 Abs. 2 EGBGB (Staatenlosigkeit)

21 Kann wegen der Staatenlosigkeit einer Person nicht an ihre Staatsangehörigkeit ange-
knüpft werden, so entscheidet gemäß Art. 5 Abs. 2 EGBGB der gewöhnliche Aufenthalt,
subsidiär der tatsächliche Aufenthalt über die anzuwendende Rechtsordnung.

17 Soergel/Kegel Art. 5 EGBGB Rdnr. 12; Dethloff JZ 1995, 73.
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Es werden zwei Formen der Staatenlosigkeit unterschieden. Der originär Staatenlose ist von seiner Ge-
burt an staatenlos, z.B. weil im Geburtsland das ius-sanguinis-Prinzip gilt und im Land der Staatsange-
hörigkeit der Eltern das ius-soli-Prinzip. Der nachträglich Staatenlose hat seine Staatsangehörigkeit, z.B.
durch ihren Entzug, verloren. Bei Staatenlosigkeit ist zusätzlich das New Yorker UN-Übereinkommen
über die Rechtsstellung der Staatenlosen von 195418  zu beachten.

B. Rechtsfolge

22Die Kollisionsnorm verweist auf das anzuwendende Recht. Dieses bildet das anzuwen-
dende Statut. Es wird jedoch nur auf diejenigen Kollisions- und Sachnormen verwiesen
(Verweisungsziel), welche sich auf den vorher genannten Anknüpfungsgegenstand be-
ziehen.19

Dies ergibt sich aus dem Zusammenspiel von Anknüpfungsgegenstand und Anknüpfungspunkt. So
stellt der Anknüpfungspunkt zwar räumlich die Verbindung zu der anwendbaren Rechtsordnung (lex
causae) her. Berufen wird jedoch nur der Teil der Rechtsordnung (Statut), welcher durch den zuvor ge-
nannten Anknüpfungsgegenstand bestimmt wurde.

n Die Verweisung bezieht sich daher immer nur auf den zugehörigen Anknüpfungsge-
genstand der Kollisionsnorm und darf nicht auf nicht erfasste Teile des Sachverhalts
ausgedehnt werden. Letztere sind getrennt, mit eigener Rechtsfolge, anzuknüpfen.

Beispiel: Ein Engländer macht Urlaub in Frankreich und verschuldet dort einen Autoun-
fall. Der Engländer stirbt.      

Lösung: Die auf den Unfall in Frankreich anwendbaren Normen sind daher (nur) dem
französischen Deliktsstatut (Verweisungsziel) zu entnehmen. Erbrechtliche Fragen sind
dagegen gesondert anzuknüpfen. Für sie gilt (bis zur Geltung der ErbRVO am 17.08.
2015) gemäß Art. 25 Abs. 1 EGBGB das Staatsangehörigkeitsprinzip, sodass die auf die
Erbfolge anwendbaren Normen (nur) dem englischen Erbstatut zu entnehmen sind (Das
englische IPR nimmt die Verweisung an).

18 Jayme/Hausmann Nr. 12
19 Von Bar/Mankowski § 1 Rdnr. 18; Dörner StAZ 1988, 345, 347.

usw.

Vertragsrecht

Deliktsrecht

(Statut)

Sachenrecht

Güterrecht

Erbrecht

usw.

Französisches

Recht

(lex causae)

Unerlaubte

Handlung

(Anknüpfungs-
gegenstand)

Tatort

(Anknüpfungs-
punkt)

Unfall

in

Frankreich

(Art. 4 Abs. 1 Rom II-VO)
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C. Arten von Kollisionsnormen

23 Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Kollisionsnormen einzuteilen.

I. Allseitige und einseitige Kollisionsnormen

24 Allseitige Kollisionsnormen sind so gestaltet, dass ausgehend von dem durch von Savi-
gny entwickelten Grundsatz der Gleichwertigkeit der Rechtsordnungen durch den An-
knüpfungspunkt alle denkbaren Rechtsordnungen berufen werden könnten. Hierdurch
wird nicht in die Souveränität anderer Staaten eingegriffen, da die Anknüpfung nur für
deutsche Gerichte zwingend ist. Seit der IPR-Reform von 1986 sind die ehemals einsei-
tigen deutschen Kollisionsnormen weitgehend allseitig neu formuliert worden bzw.
können durch Auslegung allseitig ausgebaut werden (z.B. Art. 16 Abs. 2, Art. 7 Abs. 2
EGBGB).

Einseitige Kollisionsnormen bestimmen nur, wann das eigene (deutsche) Recht an-
wendbar ist. Einseitige Kollisionsnormen finden sich im heutigen EGBGB nur noch ver-
einzelt, so z.B. in Art. 6 EGBGB (ordre public) oder in Art. 13 Abs. 2 EGBGB (sachliche Ehe-
voraussetzungen).

Unvollkommen allseitige Kollisionsnormen sind fallbezogene Normen. 

II. Wandelbare und nicht wandelbare Kollisionsnormen

25 Wandelbare Kollisionsnormen enthalten keinen festen Anknüpfungszeitpunkt (z.B.
Art. 10 Abs. 1 EGBGB). Maßgeblich ist der jeweils aktuelle Zeitpunkt ihrer Verwendung. 

Ist für eine Kollisionsnorm ein fester Anknüpfungszeitpunkt bestimmt, so ist diese nicht
wandelbar (z.B. Art. 13 EGBGB: das im Zeitpunkt der Eheschließung geltende Recht). 

III. Selbstständige und unselbstständige Kollisionsnormen

26 Selbstständige Kollisionsnormen wie z.B. Art. 25 Abs. 1 EGBGB verweisen unmittelbar
auf das auf einen Sachverhalt anzuwendende Recht. 

Unselbstständige Kollisionsnormen können nicht selbstständig zu einem anzuwenden-
den Recht führen und sind nur als Ergänzung im Zusammenhang mit einer selbststän-
digen Kollisionsnorm anzuwenden (z.B. Art. 4 Abs. 3, Art. 5 Abs. 2 EGBGB).

IV. Exklusivnormen

27 Exklusivnormen sind einseitige Kollisionsnormen, die besonderen Partei- und Ord-
nungsinteressen dienen (z.B. Art. 13 Abs. 3 S. 1 EGBGB, staatliches Ordnungsinteresse).

Indem sie jedoch den Anwendungsbereich des deutschen Sachrechts systemwidrig
ausdehnen, können Anwendungskonflikte wie hinkende Rechtsverhältnisse (d.h. Ver-
hältnisse, die in einem Land anerkannt sind und in dem anderen nicht) entstehen. Zu-
dem begünstigen sie das forum shopping, also die Wahl des Gerichtsortes nach dem für
den Anwender günstigsten Recht. Diese einseitigen Exklusivnormen werden daher
nicht allseitig ausgebaut.
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